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RS OGH 2005/5/23 3Ob56/05i
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.2005

Norm

ABGB §1284 Ab

ABGB §1284 Ae

Rechtssatz

Hat der Ausgedingsberechtigte von seinem Wahlrecht, auf Erfüllung zu bestehen oder das Erfüllungsinteresse

(Interesse der primär geschuldeten Naturalleistung in Geld) begehren zu können, Gebrauch gemacht, ist er an eine

einmal getro ene Wahl - wie bei einer Wahlschuld-gebunden. Wird nämlich bei aufrechtem Vertrag das Interesse der

primär geschuldeten Leistung in Geld verlangt, kommt es nicht mehr zu einem Au eben des primär geschuldeten

Naturalleistungsanspruchs.
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